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Ordnung zur Änderung der Grundordnung  
der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Aufgrund des § 41 Abs. 1 Niedersächsisches Hochschulgesetz in der zurzeit gültigen Fassung (- VORIS 22210 -) hat der 

Senat in seiner Sitzung am 05.06.2014 eine Ordnung zur Änderung der Grundordnung der Ostfalia Hochschule für 

angewandte Wissenschaften beschlossen. Aufgrund von Änderungsauflagen des MWK zur Genehmigung hat der Senat sich 

in seiner Sitzung am 16.10.2014 erneut mit der Ordnung zur Änderung der Grundordnung befasst und, den Auflagen folgend, 

die nachstehende Fassung beschlossen: 
 
1. Änderung der Grundordnung 

Die Grundordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26.08.2009 (Verkündungsblatt Nr. 34/2009), zuletzt geändert am 
11.04.2013 (Verkündungsblatt Nr. 25/2013), wird wie folgt geän-
dert: 

In § 8 Abs. 1 werden hinter „der MTV-Gruppe“ die Worte „als 
stimmberechtigte Mitglieder“ eingefügt. 

In § 8 Abs. 2 werden hinter „die Gleichstellungsbeauftragte“ ein 
Komma und die Worte „die/der Personalratsvorsitzende“ und hin-
ter „gehören dem Senat“ die Worte „als Mitglieder“ eingefügt. 

In § 8 Abs. 3 wird vor „Mitglieder des Senats“ das Wort „stimmbe-
rechtigten“ eingefügt 

In § 8 Abs. 5 wird als neuer Aufzählungspunkt unter „Zentrale 
Studienkommission“ „Studienqualitätskommission gem. §14 b (2) 
NHG“ eingefügt. 

§ 8 Abs. 6 erhält folgende Fassung: „Die Aufgaben der Kommis-

sionen werden, soweit sie nicht durch Gesetz oder diese Ord-

nung festgelegt sind, von Senat und Präsidium auf Vorschlag der 

jeweiligen Kommission zu Beginn einer Amtsperiode neu be-

stimmt. Die Aufgaben können nachträglich ergänzt oder modifi-

ziert werden.“ 

In § 10 Abs. 1 wird nach Satz 1 eingefügt: „Abweichend hiervon 

setzt sich die Studienqualitätskommission zusammen aus drei 

Vertreterinnen und Vertretern der Hochschullehrergruppe, je einer 

Vertreterin oder einem Vertreter der Mitarbeitergruppe und der 

MTV-Gruppe sowie fünf Mitgliedern aus der Studierendengrup-

pe.“  

In § 10 wird als neuer Absatz 2 eingefügt: „Die Studienqualitäts-

kommission entscheidet im Einvernehmen mit dem Präsidium zu 

der geplanten Aufteilung der Studienqualitätsmittel auf die Fakul-

täten und auf zentral zu bewirtschaftende Studienqualitätsmittel. 

Sie entscheidet ferner im Einvernehmen mit dem Präsidium über 

die Verwendung der zentral bewirtschafteten Studienqualitätsmit-

tel. Über die Verwendung der dezentral bewirtschafteten Studien-

qualitätsmittel entscheiden die jeweiligen Studienkommissionen 

der Fakultäten im Einvernehmen mit dem Präsidium. Das Nähere 

regelt eine Richtlinie, die vom Präsidium im Einvernehmen mit 

der Studienqualitätskommission beschlossen wird.“  

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absatz 3 und 4. 

 

§ 14 Abs. 7 erhält folgende Fassung: „Die Dekanate erhalten un-

ter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen sowie der 

Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) gestaffelt je nach Größe 

der Fakultät zwischen maximal 20 SWS Lehrentlastungsstunden 

für Fakultäten mit weniger als 500 Studierenden und weniger als 

15 hauptberuflich Lehrenden und maximal 36 SWS Lehrentlas-

tungsstunden für Fakultäten ab 1700 Studierenden und 30 

hauptberuflich Lehrenden. Das Nähere regelt die Richtlinie zur 

einheitlichen Anwendung der LVVO. Bei der Aufteilung der Ent-

lastungsstunden zwischen den Mitgliedern des Dekanats ist der 

Umfang der zu erledigenden Aufgaben sachgerecht zu berück-

sichtigen.“ 

 
2. Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kultur am Tag nach der Veröffent-
lichung im Verkündungsblatt der Hochschule in Kraft. Die Ände-
rung der Regelungen zur Lehrentlastung der Dekanate in § 14 
Abs. 7 tritt abweichend hiervon zum 01.09.2014 in Kraft.  

 
3. Veröffentlichung 

Die Verwaltung wird beauftragt, zugleich mit dieser Ordnung eine 
Gesamtfassung der geänderten Grundordnung zu veröffentli-
chen. 

 

 

Genehmigungsvermerk: 

Die Ordnung wurde vom niedersächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur gemäß § 41 Abs. 1 Satz 4 NHG mit Erlass 
vom 15.07.2014 (Az.: 24 – 70022 – 37 – 1/14) mit Änderungsauf-
lagen genehmigt. Diesen ist der Senat am 16.10.2014 in seiner 
Beschlussfassung gefolgt. 
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Grundordnung  
der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Gesamttext auf der Grundlage der vom Senat beschlossenen Ordnung vom 16.10.2014 

 

§ 1 Rechtsstellung, Sitz und Name 

(1) Die Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (im Folgenden 

auch „Hochschule“ oder „Ostfalia“) ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung 

und zugleich Hochschule in staatlicher Trägerschaft des 

Landes Niedersachsen. 

(2) Die Hochschule hat ihren Sitz in Wolfenbüttel mit weiteren 

Standorten in Salzgitter, Suderburg und Wolfsburg. 

(3) Die Hochschule führt den Namenszusatz „Ostfalia Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften“ und im internatio-

nalen Kontext die englischsprachige Bezeichnung „Ostfalia 

University of Applied Sciences“. Der Namenszusatz wird 

dem Hochschulnamen vorangestellt. 

 

§ 2 Aufgaben der Hochschule 

(1) Die Hochschule dient den angewandten Wissenschaften 

und der Kunst durch Lehre, Studium, Weiterbildung und 

durch die Wahrnehmung praxisnaher Forschungs- und 

Entwicklungsaufgaben. Sie bereitet auf berufliche Tätigkei-

ten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

und wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit zu 

künstlerischer Gestaltung erfordern. 

(2) Die Hochschule fördert die Weiterbildung und –qualifikation 

ihres Personals. 

(3) Die Hochschule sichert die Qualität ihrer Lehre und For-

schung durch institutionalisierte Evaluationsverfahren und 

daraus abgeleitete verbindliche Veränderungsschritte. 

(4) Die Hochschule unterstützt ein leistungsförderndes und von 

gegenseitiger Wertschätzung geprägtes Arbeits- und Studi-

enklima und trägt im Rahmen ihrer Aufgaben zur Herstel-

lung von Chancengleichheit in der Gesellschaft unabhängig 

von sozialer Herkunft, Geschlecht, ethnischer Zugehörig-

keit, Religion, Behinderung oder sexueller Orientierung bei. 

(5) Sie fördert entsprechend § 3 (3) NHG bei der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben die tatsächliche Durchsetzung der 

Chancengleichheit von Frauen und Männern und wirkt auf 

die Beseitigung bestehender Nachteile hin (Gleichstellungs-

auftrag). Sie trägt zur Förderung der Frauen- und Ge-

schlechterforschung bei. 

(6) Sie berücksichtigt in Lehre, Studium und Weiterbildung, in 

der Forschung, bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe und 

bei der Wahrnehmung ihrer übrigen Aufgaben die Lebenssi-

tuation von Frauen und Männern gleichermaßen. Sie wirkt 

auf ein familienfreundliches Arbeitsumfeld hin und unter-

stützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studi-

um. 

(7) Die Hochschule wirkt an der sozialen Förderung der Studie-

renden mit. Sie trägt dafür Sorge, dass behinderte Studie-

rende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und die 

Angebote der Hochschule möglichst ohne fremde Hilfe in 

Anspruch nehmen können. Sie fördert in ihrem Bereich 

Kunst, Kultur und Sport. 

(8) Die Hochschule fördert die internationale, insbesondere die 

europäische Zusammenarbeit im Hochschulbereich und 

den Austausch mit ausländischen Hochschulen. Sie be-

rücksichtigt die besonderen Bedürfnisse ausländischer 

Studierender. 

(9) Die Hochschule wirkt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

mit anderen Hochschulen und mit anderen staatlichen und 

staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtun-

gen zusammen. 

(10) Die Hochschule ermöglicht der Öffentlichkeit Zugang zu 

wissenschaftlicher Information. Sie fördert den Wissens- 

und Technologietransfer. 

(11) Die Hochschule trägt zur Stärkung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur bei. Sie unterstützt in ihrem Umfeld Exis-

tenzgründerinnen und Existenzgründer und die Ansiedlung 

junger Unternehmen. 

(12) Die Hochschule unterrichtet die Öffentlichkeit über die Er-

füllung ihrer Aufgaben. 

 

§ 3 Mitglieder und Angehörige 

(1) Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule nicht 

nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich Tätigen 

sowie die eingeschriebenen Studierenden. Hauptberuflich 

ist die Tätigkeit, wenn die Arbeitszeit oder der Umfang der 

Dienstaufgaben mindestens der Hälfte der regelmäßigen 

Arbeitszeit oder der Hälfte des durchschnittlichen Umfangs 

der Dienstaufgaben des entsprechenden vollbeschäftigten 

Personals entspricht. Nicht nur vorübergehend ist eine  

Tätigkeit, die auf mehr als sechs Monate innerhalb eines 

Jahres angelegt ist. Mitglieder sind auch Professorinnen 

und Professoren, die im Rahmen von Kooperationsverein-

barungen dienstliche Aufgaben an der Hochschule wahr-

nehmen. 

(2) Angehörige bzw. Angehöriger der Hochschule ist, wer an 

der Hochschule tätig ist, ohne Mitglied zu sein. Angehörige 

der Hochschule sind: 
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1. die Mitglieder des Hochschulrats nach § 11 Abs. 1 Satz 

3 Nr. 1, 

2. die hauptberuflich, aber innerhalb eines Jahres bis zu 

sechs Monate ununterbrochen an der Hochschule Täti-

gen, 

3. die nebenberuflich oder nebenamtlich an der Hoch-

schule Tätigen, sofern diese Tätigkeit ununterbrochen 

auf mehr als sechs Monate angelegt ist, 

4. die Lehrbeauftragten, 

5. die Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, 

6. die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren, 

7. die Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, 

8. die Gaststudierenden. 

(3) Die Mitglieder und Angehörigen haben das Recht, alle Ein-

richtungen der Hochschule im Rahmen der Benutzungs-

ordnungen zu nutzen. 

 

§ 4 Selbstverwaltung, Organe und Organisationseinheiten 

der Hochschule 

(1) Die Hochschule verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. 

(2) Die Hochschule gliedert sich in Fakultäten, Dezernate und 

zentrale Einrichtungen (im Weiteren mit dem Oberbegriff 

Organisationseinheiten bezeichnet). 

(3) Zentrale Organe der Hochschule sind Senat, Präsidium und 

Hochschulrat. 

(4) Dezentrale Organe der Hochschule sind die Fakultätsräte 

und Dekanate. 

(5) Organe und Organisationseinheiten, Mitglieder und Ange-

hörige der Hochschule wirken darauf hin, die durch Gesetz 

oder eigene Ordnungen definierten Aufgaben zu erfüllen 

und die im Strategiekonzept sowie in Zielvereinbarungen 

festgelegten Ziele zu erreichen. 

 

§ 5 Präsidium 

(1) Das Präsidium setzt sich zusammen aus der Präsidentin 

oder dem Präsidenten, einer oder einem hauptberuflichen 

sowie mindestens zwei, höchstens drei nebenberuflichen 

Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten. Die Festlegung 

erfolgt auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten 

durch Beschluss des Senats mit einer Mehrheit von zwei 

Dritteln seiner Mitglieder. 

(2) Die Präsidiumsmitglieder nehmen die Aufgaben in ihrem 

Geschäftsbereich selbstständig wahr. Die/der hauptberufli-

che Vizepräsident/in ist ständige/r Vertreter/in der Präsiden-

tin oder des Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsange-

legenheiten. Das Nähere regeln die Geschäftsordnung so-

wie der Geschäftsverteilungsplan. 

(3) Das Verfahren für die Wahl und Abwahl von Präsidiumsmit-

gliedern wird in einer gesonderten Ordnung geregelt. 

(4) Die Amtszeit für die hauptberuflichen Mitglieder des Präsi-

diums beträgt sechs Jahre, bei Wiederwahl acht Jahre. Die 

Amtszeit für die nebenberuflichen Vizepräsidentinnen und 

Vizepräsidenten beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

Die Amtszeit der nebenberuflichen Vizepräsidentinnen und 

Vizepräsidenten endet mit der Ernennung/Bestellung einer 

neuen Präsidentin oder eines neuen Präsidenten. Die ne-

benberuflichen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 

führen die Geschäfte fort, bis eine Nachfolgerin oder ein 

Nachfolger bestellt ist. 

(5) Die Amtszeiten beginnen grundsätzlich zum Wintersemes-

ter. Bei vorzeitigem Ausscheiden einer Amtsinhaberin oder 

eines Amtsinhabers findet unverzüglich eine Neuwahl statt. 

Die Amtszeit verlängert sich abweichend von Absatz 4 Satz 

2 um den Zeitraum von der Neuwahl bis zum Beginn des 

nächsten Wintersemesters. 

(6) Das Präsidium kann zu seiner Beratung Arbeitsgruppen 

einsetzen. 

 

§ 6 Aufgaben des Präsidiums 

(1) Das Präsidium leitet die Hochschule in eigener Verantwor-

tung. Es hat die Entwicklung der Hochschule zu gestalten 

und dafür Sorge zu tragen, dass die Hochschule ihre Auf-

gaben erfüllt. Das Präsidium ist für alle Angelegenheiten 

zuständig, die nicht durch das NHG einem anderen Organ 

zugewiesen sind. Es entscheidet insbesondere über  

1. den Abschluss einer Zielvereinbarung, 

2. den Wirtschaftsplan, 

3. die aufgaben- und leistungsorientierte Mittelbemessung 

in der Hochschule, 

4. a) die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fa-

 kultäten und anderen Organisationseinheiten, 

b) die Gliederung einer Fakultät auf Vorschlag des je-

 weiligen Dekanats,  

5. a) die Einführung, wesentliche Änderung und Schlie-

 ßung von Studiengängen sowie 

b) die Genehmigung von Prüfungsordnungen. 

(2) Das Präsidium wahrt die Ordnung in der Hochschule und 

übt das Hausrecht aus. Ihm obliegt die Rechtsaufsicht über 

die Organe der Hochschule und der Studierendenschaft. 

(3) Die Präsidentin/der Präsident ist Dienstvorgesetzte/r des 

Hochschulpersonals. 

(4) Das Präsidium berichtet mindestens einmal im Jahr schrift-

lich und/oder im Rahmen einer hochschulöffentlichen Ver-

anstaltung über die Entwicklung der Hochschule (Jahresbe-

richt). 

 

§ 7 Erweitertes Präsidium 

Die Mitglieder des Präsidiums, die Dekaninnen und Dekane bil-

den das erweiterte Präsidium. Das erweiterte Präsidium unter-

stützt beratend die Tätigkeiten der Fakultäten sowie die Verfah-

rensabläufe auf der operativen Ebene. 
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§ 8 Senat 

(1) Dem Senat gehören sieben Mitglieder der Hochschulleh-

rergruppe und je zwei Mitglieder der Studierendengruppe, 

der Mitarbeitergruppe sowie der MTV-Gruppe als stimmbe-

rechtigte Mitglieder an. 

(2) Die Mitglieder des Präsidiums, die Dekaninnen und Deka-

ne, das vom Senat gewählte Mitglied des Hochschulrats, 

die Gleichstellungsbeauftragte, die/der Personalratsvorsit-

zende sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter des AStA-

Vorstands gehören dem Senat als Mitglieder mit beratender 

Stimme an. 

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder des Senats werden – mit 

Ausnahme der Mitglieder der Studierendengruppe – für die 

Dauer einer Wahlperiode von drei Jahren gewählt. Die Mit-

glieder der Studierendengruppe werden für die Dauer eines 

Jahres gewählt. 

(4) Der Senat kann zu seiner Beratung Ausschüsse, Kommis-

sionen und Arbeitsgruppen einsetzen. Senatsausschüsse 

sind Gremien, denen ausschließlich Mitglieder des Senats 

angehören. Senatskommissionen können auch Personen 

angehören, die nicht Mitglieder des Senats sind. Der Senat 

beschließt die Anzahl der Sitze der einzelnen Mitglieder-

gruppen nach Maßgabe der jeweiligen Aufgabenstellung. 

Bei der Erstellung von Berufungsvorschlägen und in ande-

ren Fragen die Forschung und Lehre unmittelbar betreffen, 

haben die Mitglieder der MTV-Gruppe kein Stimmrecht, sie 

wirken bei diesen Themen mit beratender Stimme mit. Das 

Recht des Präsidiums sowie der Fakultäten, Arbeitsgrup-

pen einzusetzen, bleibt unberührt. 

(5) Der Senat richtet folgende Ständige Kommissionen ein: 

 Haushalts- und Planungskommission, 

 Forschungskommission, 

 Zentrale Studienkommission, 

 Studienqualitätskommission gem. §14 b (2) NHG, 

 Kommission für Gleichstellung. 

In den ständigen Kommissionen sollen alle Mitgliedergrup-

pen vertreten sein. 

(6) Die Aufgaben der Kommissionen werden, soweit sie nicht 

durch Gesetz oder diese Ordnung festgelegt sind, von Se-

nat und Präsidium auf Vorschlag der jeweiligen Kommissi-

on zu Beginn einer Amtsperiode neu bestimmt. Die Aufga-

ben können nachträglich ergänzt oder modifiziert werden. 

(7) Der Senat kann Beauftragte zur Wahrnehmung besonderer 

Aufgaben bestellen. Senatsbeauftragte können nach Maß-

gabe der gesetzlichen Vorschriften für die Dauer der Erfül-

lung der Aufgaben erheblichen Umfanges durch Beschluss 

des Präsidiums von einem Teil oder vollständig von ihren 

hauptamtlichen/hauptberuflichen Aufgaben entlastet wer-

den. Die Senatsbeauftragten sind dem Senat gegenüber 

rechenschaftspflichtig. Sie erstatten dem Senat mindestens 

einmal zum Ende der Amtsperiode Bericht über ihre Tätig-

keit. 

(8) Der Senat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese Ordnung 

gilt sinngemäß für die anderen Organe und Gremien der 

Hochschule, sofern sie sich keine eigene Geschäftsord-

nung gegeben haben. 

 

§ 9 Aufgaben des Senats 

(1) Der Senat beschließt 

 das Leitbild und die strategischen Ziele der Hoch-

schule, 

 die Grundordnung mit einer Mehrheit von zwei Drit-

teln seiner Mitglieder, 

 die weiteren Ordnungen der Hochschule, soweit sich 

ihre Geltung nicht auf Fakultäten oder deren organi-

satorische Untergliederungen beschränkt und diese 

Zuständigkeit nach dem NHG auch nicht einem ande-

ren Organ zugewiesen ist, 

 die Wahl und Abwahl von Mitgliedern des Präsidiums 

nach Maßgabe von § 38 Abs. 2 und 3, § 39 NHG 

bzw. § 40 NHG, 

 im Einvernehmen mit dem Präsidium den Entwick-

lungsplan und den Gleichstellungsplan. 

(2) Der Senat nimmt zu allen Selbstverwaltungsangelegenhei-

ten von grundsätzlicher Bedeutung Stellung, insbesondere 

zu  

 der Aufstellung der Wirtschaftspläne, 

 der Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fakul-

täten, 

 der Einführung, wesentlichen Änderung und Aufhe-

bung von Studiengängen, 

 Berufungsvorschlägen. 

(3) Das Präsidium ist in allen Selbstverwaltungsangelegenhei-

ten seiner Entscheidungszuständigkeit dem Senat gegen-

über rechenschaftspflichtig. Der Senat ist über alle für die 

Entwicklung der Hochschule bedeutsamen Vorgänge, ins-

besondere über die Zielvereinbarung mit dem Land Nieder-

sachsen, die Entwicklungsplanung und den Entwicklungs-

stand der Fakultäten – insbesondere Widmung und Beset-

zung von Professuren –, der zentralen Einrichtungen ein-

schließlich der zentralen Verwaltung, das Budget und die 

wirtschaftliche Lage der Hochschule, sowie über die Um-

setzung der Senatsbeschlüsse regelmäßig zu unterrichten. 

 

§ 10 Ständige Kommissionen 

(1) Die Ständigen Kommissionen setzen sich zusammen aus 

vier Vertreterinnen und Vertretern der Hochschullehrergrup-

pe und je einer Vertreterin oder einem Vertreter der weite-

ren drei Mitgliedergruppen. Abweichend hiervon setzt sich 

die Studienqualitätskommission zusammen aus drei Vertre-

terinnen und Vertretern der Hochschullehrergruppe, je einer 

Vertreterin oder einem Vertreter der Mitarbeitergruppe und 

der MTV-Gruppe sowie fünf Mitgliedern aus der Studieren-

dengruppe. Der Senat wählt die Mitglieder der Kommissio-

nen auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedergruppe.  
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Die Kommission für Gleichstellung soll mindestens zu 50% 

mit Frauen besetzt werden. Den Vorsitz der Kommission für 

Gleichstellung führt die Gleichstellungsbeauftragte. In den 

anderen Ständigen Kommissionen führt jeweils das zu-

ständige Mitglied des Präsidiums den Vorsitz. 

(2) Die Studienqualitätskommission entscheidet im Einver-

nehmen mit dem Präsidium zu der geplanten Aufteilung der 

Studienqualitätsmittel auf die Fakultäten und auf zentral zu 

bewirtschaftende Studienqualitätsmittel. Sie entscheidet 

ferner im Einvernehmen mit dem Präsidium über die Ver-

wendung der zentral bewirtschafteten Studienqualitätsmit-

tel. Über die Verwendung der dezentral bewirtschafteten 

Studienqualitätsmittel entscheiden die jeweiligen Studien-

kommissionen der Fakultäten im Einvernehmen mit dem 

Präsidium. Das Nähere regelt eine Richtlinie, die vom Prä-

sidium im Einvernehmen mit der Studienqualitätskommissi-

on beschlossen wird. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Studieren-

den beträgt ein Jahr, die Amtszeit der Mitglieder aus den 

übrigen Mitgliedergruppen beträgt drei Jahre. Bei nachge-

rückten oder durch Nachwahl bestimmten Mitgliedern endet 

die Amtszeit hiervon abweichend spätestens mit dem Ende 

der Amtsperiode des Senats bzw. bei studentischen Mit-

gliedern mit Ablauf des Monats Februar eines jeden Jahres. 

(4) Der Senat kann weitere Ständige Kommissionen einrichten. 

 

§ 11 Hochschulrat 

(1) Die Hochschule richtet gemäß § 52 NHG einen Hochschul-

rat ein. Der Hochschulrat besteht aus sieben Mitgliedern, 

von denen mindestens drei Frauen sein sollen. Mitglieder 

sind 

1. fünf mit dem Hochschulwesen vertraute Personen vor-

nehmlich aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, die 

nicht Mitglieder der Hochschule sein dürfen und im Ein-

vernehmen mit dem Senat der Hochschule vom Fach-

ministerium bestellt werden, 

2. ein Mitglied der Hochschule, das vom Senat gewählt 

wird, und 

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Fachministeri-

ums. 

(2) Die Mitglieder des Hochschulrats gem. Absatz 1 Nr. 1 sind 

ehrenamtlich tätig und an Aufträge und Weisungen nicht 

gebunden. Ihre Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre. 

Sofern während der laufenden Amtszeit durch Ausscheiden 

eines Mitglieds die nachträgliche Bestellung einer Nachfol-

gerin/eines Nachfolgers notwendig wird, so endet deren 

bzw. dessen Amtszeit abweichend von Satz 1 mit dem En-

de der Amtszeit der übrigen Hochschulratsmitglieder. 

(3) Geschäftsstelle des Hochschulrats ist das Büro für Hoch-

schulentwicklung und Kommunikation. 

(4) Das Präsidium nimmt an den Sitzungen des Hochschulrats 

mit beratender Stimme teil, die Gleichstellungsbeauftragte 

und die Mitglieder des Personalrats können beratend hin-

zugezogen werden. 

(5) Die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder nach § 11 (1) 

Nr. 1 wird durch eine Ordnung geregelt, die vom Senat zu 

beschließen ist. 

 

§ 12 Aufgaben des Hochschulrats 

(1) Der Hochschulrat hat die Aufgabe 

1. das Präsidium und den Senat zu beraten, 

2. Stellung zu nehmen zu den Entwicklungs- und Wirt-

schaftsplänen, zur Gründung von oder Beteiligung an 

Unternehmen, den Entwürfen von Zielvereinbarungen 

sowie zu den Vorschlägen des Senats zur Ernennung 

oder Bestellung von Präsidiumsmitgliedern, 

 3. den Vorschlag des Senats zur Entlassung von Präsidi-

umsmitgliedern zu bestätigen und 

 4. sofern der Hochschule nach § 48 Abs. 2 NHG das Be-

rufungsrecht übertragen wird, das Einvernehmen zu 

Berufungsvorschlägen zu erklären. 

(2) Er ist berechtigt, zu allen die Hochschule betreffenden Fra-

gen Auskünfte vom Präsidium und vom Senat zu verlan-

gen. 

 

§ 13 Gleichstellung, Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Der Senat beschließt auf Vorschlag der Kommission für 

Gleichstellung eine Richtlinie, in der Maßnahmen zur Um-

setzung des Gleichstellungsauftrages festgelegt werden 

sowie den Gleichstellungsplan im Einvernehmen mit dem 

Präsidium.  

(2) Der Senat wählt auf Vorschlag der Kommission für Gleich-

stellung eine hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte 

(Gleichstellungsbeauftragte). Das Präsidium schreibt im 

Einvernehmen mit der Kommission für Gleichstellung die 

Stelle öffentlich aus. Die Kommission erarbeitet einen 

Wahlvorschlag für den Senat. Die Amtszeit der Gleichstel-

lungsbeauftragten beträgt sechs Jahre und bei Wiederwahl 

acht Jahre. Mit Zustimmung des Senats kann die Bestel-

lung für jeweils eine weitere Amtszeit ohne Ausschreibung 

erfolgen. 

(3) Der Senat kann auf Vorschlag der gewählten Gleichstel-

lungsbeauftragten eine oder mehrere nebenamtlich tätige 

stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte aus dem Kreis 

der Mitglieder der Hochschule wählen. Die Amtszeit der 

stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten beträgt je-

weils zwei Jahre. Sie nimmt in enger Abstimmung mit der 

Gleichstellungsbeauftragten im Verhinderungsfall alle 

Rechte und Pflichten in gleicher Weise wahr. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf die Erfüllung des 

Gleichstellungsauftrages (§ 3 Abs. 3 NHG) hin. Sie wirkt 

insbesondere bei der Entwicklungsplanung, bei der Erstel-

lung des Gleichstellungsplans sowie bei Struktur- und Per-

sonalentscheidungen mit. Sie kann Versammlungen einbe-

rufen. Sie ist gegenüber dem Senat berichtspflichtig und 

unterrichtet die Öffentlichkeit über die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben. Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie nicht an 

fachliche Aufträge und Weisungen gebunden.  
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Die Gleichstellungsbeauftragte leitet das Gleichstellungsbü-

ro und übt die fachliche Aufsicht über die dort beschäftigten 

Mitarbeiterinnen aus. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte hat gegenüber dem Präsidi-

um Vortragsrecht. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie an 

den Sitzungen anderer Organe, Gremien und Kommissio-

nen mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen. Sie ist wie ein 

Mitglied zu laden und zu informieren und insbesondere bei 

Personalmaßnahmen rechtzeitig und umfassend zu beteili-

gen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann Bewerbungsun-

terlagen einsehen. Sie ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(6) Ist eine den Gleichstellungsauftrag berührende Entschei-

dung eines Organs gegen das Votum der Gleichstellungs-

beauftragten getroffen worden, so kann sie innerhalb von 

zwei Wochen eine erneute Entscheidung verlangen (Wi-

derspruch), soweit das NHG nichts anderes bestimmt. Die 

erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach 

Einlegung des Widerspruchs und erst nach einem beson-

deren Einigungsversuch erfolgen. 

(7) An Fakultäten können auf Vorschlag ihrer Mitglieder neben-

amtlich oder nebenberuflich tätige sowie studentische de-

zentrale Gleichstellungsbeauftragte vom jeweiligen Fakul-

tätsrat gewählt werden. 

(8) Alle Mitglieder der Fakultät sind über die bevorstehende 

Wahl der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten zu in-

formieren und unter Angabe von Fristen aufzufordern, Kan-

didatinnen vorzuschlagen. 

(9) Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten sind für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben von ihren hauptamtlichen 

Tätigkeiten angemessen zu entlasten. 

(10) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, für studentische dezentra-

le Gleichstellungsbeauftragte ein Jahr. 

(11) Die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten unterstützen 

die Hochschule bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftra-

ges auf dezentraler Ebene. Sie haben das Recht, an allen 

Sitzungen der Fakultätsräte sowie deren Kommissionen 

teilzunehmen und sind wie ein Mitglied zu laden und zu in-

formieren. 

(12) Insbesondere nehmen sie folgende Aufgaben eigenständig 

wahr: 

 Teilnahme an Berufungs- und Einstellungsverfahren 

im Einvernehmen mit der zentralen Gleichstellungs-

beauftragten, 

 Angebot von Sprechstunden und Beratung, 

 Organisation von Veranstaltungen zu Gleichstellungs-

themen, 

 Maßnahmen zum Abbau von Unterrepräsentanzen 

eines Geschlechts, 

 Aufbau eines Gleichstellungsnetzwerkes, 

 Initiativen zur Einbeziehung von Genderaspekten in 

Forschung und Lehre. 

(13) Alle Gleichstellungsbeauftragten der Ostfalia bilden ge-

meinsam zur gegenseitigen Abstimmung das Plenum der 

Gleichstellungsbeauftragten und können sich untereinander 

vertreten. 

 

§ 14 Dekanat 

(1) Das Dekanat leitet die Fakultät und ist in allen Angelegen-

heiten der Fakultät zuständig, sofern das NHG nichts ande-

res bestimmt. 

(2) Das Dekanat besteht aus der Dekanin oder dem Dekan 

sowie den der Fakultät angehörenden Studiendekaninnen 

oder Studiendekanen. Der Fakultätsrat kann auf Vorschlag 

der Dekanin bzw. des Dekans beschließen, dass dem De-

kanat weitere Mitglieder aus der Hochschullehrergruppe 

(z. B. als Prodekanin/Prodekan) angehören. 

(3) Die Dekanin oder Dekan sitzt dem Dekanat vor, vertritt die 

Fakultät innerhalb der Hochschule und legt die Richtlinien 

für das Dekanat fest. Sie oder er wirkt unbeschadet der Zu-

ständigkeiten einer Studiendekanin oder eines Studiende-

kans darauf hin, dass die Mitglieder und Angehörigen der 

Fakultät ihre Aufgaben erfüllen und ist Fachvorgesetzte  

oder Fachvorgesetzter der Mitglieder der Mitarbeitergruppe 

und der MTV-Gruppe, soweit sie oder er diese Funktion 

nicht für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ande-

re Mitglieder der Fakultät delegiert. 

(4) Die Studiendekanin oder der Studiendekan ist verantwort-

lich für die Sicherstellung des Lehrangebots und der Studi-

enberatung sowie für die Durchführung der Prüfungen. Sie 

oder er wirkt darauf hin, dass alle Mitglieder und Angehöri-

gen der Fakultät die ihnen obliegenden Aufgaben in der 

Lehre und bei Prüfungen erfüllen. 

(5) Die Geschäftsverteilung innerhalb des Dekanats ist schrift-

lich festzuhalten und dem Präsidium bekanntzugeben. 

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Dekanats beträgt drei Jah-

re. Sofern durch Ausscheiden, Rücktritt oder Abwahl eine 

Neuwahl eines Mitglieds des Dekanats notwendig wird, so 

endet abweichend von Satz 1 dessen Amtszeit mit dem 

Ende der Amtszeit des jeweiligen Fakultätsrates. 

(7) Die Dekanate erhalten unter Berücksichtigung der gesetzli-

chen Regelungen sowie der Lehrverpflichtungsverordnung 

(LVVO) gestaffelt je nach Größe der Fakultät zwischen ma-

ximal 20 SWS Lehrentlastungsstunden für Fakultäten mit 

weniger als 500 Studierenden und weniger als 15 hauptbe-

ruflich Lehrenden und maximal 36 SWS Lehrentlastungs-

stunden für Fakultäten ab 1700 Studierenden und 30 

hauptberuflich Lehrenden. Das Nähere regelt die Richtlinie 

zur einheitlichen Anwendung der LVVO. Bei der Aufteilung 

der Entlastungsstunden zwischen den Mitgliedern des De-

kanats ist der Umfang der zu erledigenden Aufgaben sach-

gerecht zu berücksichtigen. 

 

§ 15 Fakultätsrat, Studienkommission und Beauftragte 

(1) Der Fakultätsrat besteht aus dreizehn stimmberechtigten 

Mitgliedern im Verhältnis 7 : 2 : 2 : 2 der Hochschulgruppen 

zueinander. Sind in einer Gruppe weniger Mitglieder ge-

wählt als der betreffenden Gruppe Stimmen zustehen, so 
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verfallen die freien Stimmen. Bei Entscheidungen, welche 

die Bewertung der Lehre betreffen, zählen die Stimmen der 

Mitglieder der Studierendengruppe doppelt. Die Mitglieder 

der MTV-Gruppe haben in diesen Fragen kein Stimmrecht. 

(2) Das Präsidium bestimmt Zahl und Größe der von der Hoch-

schule zu bildenden Ständigen Kommissionen für Studium 

und Lehre (Studienkommissionen), ihre Zuständigkeit für 

einzelne Studiengänge und ihre Zuordnung zu einer oder 

mehreren Fakultät(en). Die Studienkommission schlägt 

dem Fakultätsrat ein Mitglied der Hochschullehrergruppe 

oder in Ausnahmefällen ein lehrendes Mitglied der Mitarbei-

tergruppe zur Wahl als Studiendekanin oder Studiendekan 

vor. Die Studiendekanin oder der Studiendekan führt den 

Vorsitz in der Studienkommission ohne Stimmrecht. 

(3) Für jeden Studiengang ist nur eine Studienkommission zu-

ständig. Für einen Studiengang mit Lehrangebot in mehre-

ren Fakultäten kann eine gemeinsame Studienkommission 

gebildet werden, deren Mitglieder anteilig von den beteilig-

ten Fakultätsräten gewählt werden. Gemeinsame Studien-

kommissionen nehmen ihre Aufgaben gegenüber allen be-

teiligten Fakultäten wahr. Die Studiendekanin oder der Stu-

diendekan gehört dem Dekanat der für den Studiengang 

federführenden Fakultät an. 

(4) Die zuständige Studienkommission ist vor Entscheidungen 

des Fakultätsrates in allen Angelegenheiten der Lehre, des 

Studiums und der Prüfungen zu hören. Der Fakultätsrat hat 

ihre Empfehlungen zu würdigen und seine Stellungnahme 

zu dokumentieren; er kann einzelne Entscheidungen auf 

eine zuständige Studienkommission übertragen. Die Stu-

diendekaninnen und Studiendekane haben gegenüber dem 

Fakultätsrat Vortragsrecht. Sie können an dessen Sitzun-

gen mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen. Sie sind wie 

ein Mitglied zu laden und zu informieren. 

(5) Der Fakultätsrat kann Kommissionen bilden und Beauftrag-

te zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben bestellen. 

Kommissionsvorsitzende und Beauftragte, deren Aufgabe 

eine regelmäßige Tätigkeit in erheblichem Umfange erfor-

dert, können auf Antrag der Fakultät durch Beschluss des 

Präsidiums von einem Teil der sonstigen dienstlichen Auf-

gaben in der Hochschule freigestellt werden. 

(6) Bei nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Kommis-

sionen wählt der Fakultätsrat die Mitglieder auf Vorschlag 

der jeweiligen Mitgliedergruppe. 

 

§ 16 Aufgaben des Fakultätsrats 

Der Fakultätsrat entscheidet in Angelegenheiten der Forschung 

und Lehre von grundsätzlicher Bedeutung. Er beschließt die Ord-

nungen der Fakultät, insbesondere die Prüfungsordnungen, und 

nimmt zur Einführung, wesentlichen Änderung und Schließung 

von Studiengängen gegenüber dem Präsidium Stellung. Ordnun-

gen der Fakultät bedürfen der Genehmigung des Präsidiums. 

 

§ 17 Wissenschaftliche Einrichtungen 

Auf Antrag eines Dekanats können mit Zustimmung des Präsidi-

ums Institute oder andere wissenschaftliche Einrichtungen unter 

der Verantwortung einer oder mehrerer Fakultät(en) oder unter 

der direkten Verantwortung des Präsidiums gebildet werden, de-

ren Aufgaben und Zuständigkeiten in Satzungen geregelt werden, 

die vom Präsidium zu genehmigen sind. Der Leitung einer wis-

senschaftlichen Einrichtung einer Fakultät müssen mehrheitlich 

an ihr tätige Mitglieder der Hochschullehrergruppe angehören. 

 

§ 18 Kooperationen, An-Institute 

(1) Die Hochschule und die Fakultäten können Vereinbarungen 

über die Zusammenarbeit mit Institutionen schließen, wenn 

dadurch die Erfüllung der Aufgaben nach § 2 dieser Grund-

ordnung gefördert wird. Die Vereinbarungen bedürfen der 

Zustimmung des Präsidiums. 

(2) Die Hochschule kann auf Beschluss des Senats von ihr un-

abhängigen Institutionen den Status eines An-Instituts ver-

leihen, wenn die Zusammenarbeit mit dieser Institution der 

Erfüllung der Aufgaben der Hochschule förderlich ist und 

hierzu eine Vereinbarung getroffen wurde. 

(3) Das Nähere regelt eine Ordnung. 

 

§ 19 Zentrale Einrichtungen 

(1) Für Dienstleistungen, durch die die Erfüllung von Aufgaben 

in Lehre, Forschung und Verwaltung in der gesamten 

Hochschule oder in mehreren Fakultäten unterstützt wird, 

werden unter der Verantwortung des Präsidiums Zentrale 

Einrichtungen errichtet. Das Präsidium prüft, ob dafür die 

Voraussetzungen erfüllt sind und auch weiterhin vorliegen. 

(2) Die Aufgaben der Zentralen Einrichtungen sind bei ihrer Er-

richtung oder Änderung durch das Präsidium zu bestim-

men. 

(3) Über die Errichtung neuer sowie die Änderung und Auflö-

sung bestehender Zentraler Einrichtungen beschließt das 

Präsidium. 

(4) Die Zentralen Einrichtungen schließen mit dem Präsidium 

Zielvereinbarungen und erhalten für die Erfüllung ihrer Auf-

gaben die notwendigen personellen und sächlichen Res-

sourcen. 

(5) Im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben entscheiden 

sie selbständig über den Einsatz der ihnen zur Verfügung 

gestellten personellen und sächlichen Ressourcen. Das 

Präsidium kann ihnen weitere Angelegenheiten aus ihrem 

Zuständigkeitsbereich zur selbständigen Entscheidung 

übertragen. 

(6) Die Zentralen Einrichtungen können sich Ordnungen ge-

ben, die vom Senat genehmigt werden müssen. 

(7) Die Zentralen Einrichtungen stehen den Mitgliedern und 

den Angehörigen der Hochschule sowie sonstigen Perso-

nen nach Maßgabe der erlassenen Ordnungen und der 
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ihnen vom Präsidium zugewiesenen Aufgaben und Res-

sourcen zur Verfügung. 

(8) Eine Zentrale Einrichtung untersteht einer Leiterin/einem 

Leiter. Die Ernennung und Abberufung der Leiterin/des Lei-

ters einer Zentralen Einrichtung erfolgt durch das Präsidi-

um. 

(9) Die Leiterin/der Leiter einer Zentralen Einrichtung ist für de-

ren Aufgabenerfüllung, für die Auswahl, den zweckentspre-

chenden Einsatz der personellen und sächlichen Ressour-

cen, die der Zentralen Einrichtung vom Präsidium zugewie-

sen sind, zuständig und verantwortlich. 

 

§ 20 Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 

Auf Antrag einer Fakultät und nach Stellungnahme durch den Se-

nat kann das Präsidium Personen zur Honorarprofessorin oder 

zum Honorarprofessor bestellen, die eine hervorragende Tätigkeit 

in der Lehre der Hochschule ausgeübt haben. Das Nähere regelt 

eine Ordnung. 

 

§ 21 Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren 

Auf Beschluss des Senats kann das Präsidium Personen, die 

nicht Mitglieder der Ostfalia sind und sich um die Entwicklung der 

Hochschule verdient gemacht haben, zu Ehrensenatorinnen oder 

Ehrensenatoren der Ostfalia ernennen. Das Nähere regelt eine 

Ordnung. 

 

§ 22 Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung 

(1) Die Mitglieder der Hochschule sind berechtigt und verpflich-

tet, an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule und an 

der Selbstverwaltung mitzuwirken. Die Wahl zu Ämtern und 

Funktionen sowie die Übernahme einer Funktion in der 

akademischen Selbstverwaltung kann nur aus wichtigem 

Grund abgelehnt werden. Ob ein Grund als wichtig aner-

kannt wird, entscheidet das Präsidium nach pflichtgemä-

ßem Ermessen. Entsprechendes gilt für den Rücktritt von 

Wahlämtern und Funktionen. Lehr- und Forschungstätigkei-

ten können in der Regel nicht als Grund für eine Ablehnung 

herangezogen werden. Beim Rücktritt von einem Amt ist 

die Aufgabe in der Regel bis zum Amtsantritt einer Nachfol-

gerin oder eines Nachfolgers kommissarisch weiterzufüh-

ren. Den Mitgliedern der Hochschule darf aus ihrer Tätigkeit 

in der Selbstverwaltung kein Nachteil erwachsen. 

(2) In den nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Gre-

mien müssen alle Mitgliedergruppen vertreten sein. Die 

Mitglieder eines Gremiums werden, soweit sie dem Gremi-

um nicht kraft Amtes angehören, für eine bestimmte Amts-

zeit bestellt oder gewählt. Sie sind an Weisungen nicht ge-

bunden. 

(3) Bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen sollen Frauen zu 

einem Anteil von mindestens 50 vom Hundert berücksich-

tigt werden. Bei der Besetzungen von Organen, Gremien 

und Kommissionen, die nicht aufgrund einer Wahl erfolgen, 

sollen Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt 

werden. Mindestens 40 vom Hundert der stimmberechtig-

ten Mitglieder sollen Frauen sein. 

(4) Präsidentinnen und Präsidenten, Vizepräsidentinnen und 

Vizepräsidenten, Dekaninnen und Dekane können nicht zu 

stimmberechtigten Mitgliedern des Senats oder eines Fa-

kultätsrats gewählt werden. Sind sie zum Zeitpunkt der 

Wahl Mitglieder des Senats oder eines Fakultätsrats, so 

endet die Mitgliedschaft in dem Gremium bei Präsidiums-

mitgliedern mit Annahme der Wahl, bei Dekaninnen und 

Dekanen mit Antritt des Amtes. 

(5) Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule haben 

sich, unbeschadet weitergehender Verpflichtungen aus ei-

nem Dienst- oder Arbeitsverhältnis so zu verhalten, dass 

die Hochschule und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen 

können und niemand gehindert wird, seine Rechte und 

Pflichten an der Ostfalia wahrzunehmen. 

 

§ 23 Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen-

über dem Präsidium werden vom Personalrat vertreten. Die 

Wahrnehmung eigener Belange durch einzelne Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter bleibt davon unberührt. 

(2) Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann bei der Wahr-

nehmung ihrer bzw. seiner Belange gegenüber dem Präsi-

dium ein Mitglied des Personalrates zur Unterstützung und 

Vermittlung heranziehen. 

(3) Das Nähere regelt das Niedersächsische Personalvertre-

tungsgesetz. 

 

§ 24 Bekanntmachungen 

(1) Amtliche Bekanntmachungen der Organe und Organisati-

onseinheiten der Hochschule erfolgen im elektronischen In-

formationssystem sowie im Verkündungsblatt der Hoch-

schule. Soweit durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Sat-

zungsrecht der Hochschule nichts anderes bestimmt ist, gilt 

die Bekanntmachung mit dem Ablauf des Tages als bewirkt, 

an dem das Verkündungsblatt der Hochschule hochschulöf-

fentlich aushängt. 

(2) Prüfungsergebnisse und andere Bekanntmachungen der 

Fakultäten werden durch Aushang an gesondert gekenn-

zeichneten Flächen der Fakultäten oder in jeweils geeigne-

ter elektronischer Form veröffentlicht. 

 

§ 25 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Nds. Mi-

nisterium für Wissenschaft und Kultur am Tag nach der Veröffent-

lichung im Verkündungsblatt der Hochschule in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Grundordnung vom 27.11.2008 außer Kraft.* 

 

*Betrifft das Inkrafttreten der Grundordnung in der ursprünglichen Fassung 

vom 26.08.2009 (Verkündungsblatt Nr. 34/2009) 


